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89. Änderung des Flächennutzungsplanes Rettmer Nord  
 
Aktenzeichen: 62- 24H00011 / 18 
(Bei Antw ort angeben) 

 
Art der Beteiligung: § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
ich bedanke mich für die Beteiligung an oben genanntem Verfahren und nehme zu dem Vorhaben wie folgt 
Stellung: 
 
Regionalplanung (FD Regional- und Bauleitplanung) 
Gemäß 4.2.2 09 Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) ist bei allen raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen zu beachten, dass von der Landesgrenze aus Richtung Krümmel kommend, 
über Lüneburg und Stadorf bis Wahle der Neubau einer Höchstspannungswechselstromleitung sowie eine 
Erweiterung oder Neuerrichtung von Nebenanlagen erforderlich sind. Wie der Hansestadt Lüneburg bekannt 
ist, wird beim ArL Lüneburg aktuell die Raumverträglichkeitsprüfung für die sogenannte Ostniedersachsen-
leitung inklusive eines Umspannwerks durchgeführt. Einer der potenziellen Standorte des Umspannwerks 
liegt im direkten Umfeld der vorliegenden Planung. In jedem Fall werden verschiedene elektrische Leitungen 
im Umfeld verlaufen. Dies gilt auch für den Fall, dass Rettmer nicht Standort des Umspannwerks sein wird. 
Dazu gehören nicht nur die 380 kV-Höchstspannungsleitungen, die in das Umspannwerk einbinden, sondern 
auch verschiedene 110 kV-Leitungen. Die Raumverträglichkeitsprüfung zu dem Vorhaben steht laut Ankün-
digung des ArL kurz vor dem Abschluss. In der Begründung zum vorliegenden F-Plan fehlt eine Auseinan-
dersetzung mit dieser Planung gänzlich. Hier besteht die Gefahr eines erheblichen Abwägungsfehlers, zu-
mal das ArL in seiner Stellungnahme zur wiederholten frühzeitigen Beteiligung deutlic h auf das Vorhaben 
und den möglichen Zielverstoß hingewiesen hat. Das Vorhaben und die damit verbundenen elektrischen Lei-
tungen sowie die erforderlichen Abstände zu Wohnbebauung (s. insbes. 4.2.2 07 ff LROP) sind daher in der 
Planung zu beachten. Für eine Abarbeitung dieses landesplanerischen Ziels bietet sich Abschnitt 3.1 an. Ich 
empfehle dringend, die landesplanerische Feststellung der Raumverträglichkeitsprüfung abzuwarten, um 
einen Zielverstoß gegen Ziffer 4.2.2 09 LROP 2022 zu vermeiden. Zudem sollte für eine angemessene Pla-
nung und ordnungsgemäße Abwägung sowohl die TenneT als Vorhabenträgerin der 380 kV-Leitung und des 
Umspannwerkes als auch die Avacon hinsichtlich der Anbindung des eigenen Netzes an das Umspannwerk 
aktiv einbezogen werden.  
 

Regional- und Bauleitplanung 
Jessica Gropp 
Auf dem Michaeliskloster 8 
21335 Lüneburg 
 
Gebäude 3, Zimmer 208 a 
Telefon 04131 261379 
Fax 04131 262379 
bauleitplanverfahren@landkreis-lueneburg.de 
Sprechzeiten Mo. - Fr.   08:30 - 12:00 Uhr  
 Termine nach Vereinbarung  
   
Aktenzeichen 62 - 24H00011  
Bei Antwort bitte unbedingt angeben. 

Lüneburg, 23.09.2024 
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Ich weise darauf hin, dass das LROP 2022 eine Fortschreibung erfahren hat. Die Begründung sollte entspre-
chend angepasst werden. Die zeichnerische Darstellung in Abschnitt 3.1. ist nicht mehr aktuell und sollte um 
die Änderung von 2022 ergänzt werden. 
 
Es handelt sich bei der Planung um ein relativ isoliertes Siedlungsgebiet im bisherigen Außenbereich, das 
durch Grünland und die 110 kV-Leitung deutlich vom Ortsteil Rettmer abgetrennt ist. Die Planung wird sied-
lungsstrukturell erst durch die in der Begründung erwähnte Weiterentwicklung entsprechend des in Aufstel-
lung befindlichen ISEKs nachvollziehbar.  
Ich empfehle zu prüfen und in die Abwägung einzustellen, ob die vorliegende Planung weiterhin städtebau-
lich angemessen ist und beibehalten werden kann, sollte angesichts der vorrangigen Planungen des Um-
spannwerks und der dazugehörigen elektrischen Leitungen das ISEK nicht dem aktuellen Stand entspre-
chend realisiert werden können.  
Angesichts der Neuinanspruchnahme von Freiflächen und der bioklimatischen Bedeutung sind im Sinne des 
Klimaschutzes, der Klimawandelanpassung und der Förderung kompakter Bebauungs- und Siedlungsstruk-
turen (1.1 01 RROP) zudem Alternativstandorte und Innenentwicklungspotenziale zu prüfen und abzuwägen. 
Die von Bebauung umgebenen Freiflächen im mittleren Bereich des Plangebietes sind in diesem Zusam-
menhang wenig nachvollziehbar. 
Gemäß 3.1.1 01 RROP ist der jährliche Verbrauch an Wohnsiedlungsflächen in allen Samt - und Einheitsge-
meinden gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2002 bis 2009 jeweils um 50% zu reduzieren. Für die Han-
sestadt Lüneburg resultiert ein Flächenkontingent von 2,11 ha Bruttowohnbaufläche pro Jahr.  Bei der Aus-
weisung neuer Wohnbauflächen können freie Flächenkontingente der vergangenen Jahre sowie entspre-
chend des Planungshorizontes der Bauleitplanung auch zukünftiger Jahre genutzt werden. Die Einhaltung 
der Zielfestlegung ist in den Begründungen abzuarbeiten.  
 
Ebenso ist die Lage des Plangebietes im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft aufgrund hohen, natürlichen  
standortgebundenen landwirtschaftlichen Ertragspotenzials nicht nur zu nennen, sondern in der Abwägung 
abzuarbeiten. Hier ist insbesondere auf den Verlust bzw. die in ihrer Nutzung eingeschränkte landwirtschaft-
liche Fläche mit laut Landschaftsrahmenplan als hoch eingestufter Bodenfruchtbarkeit einzugehen. 
 
 
Natur- und Landschaftsschutz (FD Umwelt) 
Ich weise darauf hin, dass auch auf Ebene des F-Plans die Eingriffsregelung des § 1a Abs. 3 BauGB über-
schlägig abzuarbeiten ist: Der vorbereitete Eingriff ist grob zu bilanzieren und es sind konkrete Flächen zu 
benennen, auf denen das ermittelte Defizit ausgeglichen werden könnte, um die Umsetzbarkeit und damit die 
Erforderlichkeit der vorliegenden Änderung des F-Plans zu belegen. Gleiches gilt für die Ausführungen zum 
Artenschutz (§ 44 BNatSchG): Auch hier ist der Ebene der F-Planung entsprechend darzulegen, dass arten-
schutzrechtliche Tatbestände der Planung nicht entgegenstehen und dass keine ungelösten Konflikte auf die 
Ebene der B-Planung verlagert werden. 
 
Auch sollte die Eingrünung grob in die Darstellung übernommen werden. 
 
 
Wald (FD Umwelt) 
Wald im Sinne des NWaldLG ist nicht von den Planungen betroffen. Es bestehen aus waldrechtlicher Sicht 
keine Bedenken.  
 
 
 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Fachdienst. 
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
 
 
 
Silke Panebianco 
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Stellungnahme des adfc Kreisverband Lüneburg zum Entwurf des BP 182 Rettmer Nord und 
zum Entwurf der Begründung 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der adfc Kreisverband Lüneburg nimmt zum Entwurf des B-
Stellung: 
Der Planentwurf und die Begründung beschreiben das Ziel, ein autoarmes Quartier zu schaffen. 
Unter Lärm- und Gesundheitsschutzgesichtspunkten ist zu begrüßen, dass 
Gemeinschaftsstellplätze für PKW am Rande des Plangebietes an der Heiligenthaler Straße 
vorgesehen sind.  
Für Fahrräder und ggfs. Rollatoren, Rollstühle und andere mobile Hilfsmittel zum Transport von 
Einkäufen zu den Häusern sollten Abstellplätze direkt an den Häusern geplant werden, um aktive 
Mobilität zu fördern und den Bewohnenden ein Angebot zu machen, Einkäufe oder größere 
Gegenstände im Quartier zu transportieren. 
In Lüneburg gibt es einen hohen Anteil an Rad fahrenden älteren Menschen, die hochwertige 
Räder besitzen. Sie benötigen sichere, wohnraumnahe Abstellanlagen, die vor Diebstahl schützen. 
 
Außerdem wird dazu geraten, die Anbindung des Fuß- und Radverkehrs an die Lüneburger Straße 

icht. Das Überqueren der 
 schlecht einsehbaren 

Kurve und birgt Gefahren, weil dort nicht wenige Autos mit überhöhter Geschwindigkeit fahren (das 
ist regelmäßig an der Geschwindigkeitsanzeige abzulesen). Ein kombinierter Rad- und Fußweg ist 

nur auf der Südseite vorhanden. Um das EKZ Garbers Center zu 
erreichen ist das Queren der Fahrbahn nötig, das sollte an sicherer Stelle erfolgen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Claudia Koops 

 
Hansestadt Lüneburg 
Am Markt 1 
21335 Lüneburg 

ADFC Lüneburg | Katzenstraße 2 | 21335 Lüneburg 
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info@adfc-lueneburg.de 
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Bankverbindung 
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B-Plan Nr. 182 Rettmer Nord  
 
Aktenzeichen: 62- 24H00010 / 19 
(Bei Antw ort angeben) 

 
Art der Beteiligung: § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
ich bedanke mich für die Beteiligung an oben genanntem Verfahren und nehme zu dem Vorhaben wie folgt 
Stellung: 
 
Regionalplanung (FD Regional- und Bauleitplanung) 
Gemäß 4.2.2 09 Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) ist bei allen raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen zu beachten, dass von der Landesgrenze aus Richtung Krümmel kommend, 
über Lüneburg und Stadorf bis Wahle der Neubau einer Höchstspannungswechselstromleitung sowie eine 
Erweiterung oder Neuerrichtung von Nebenanlagen erforderlich sind. Wie der Hansestadt Lüneburg bekannt 
ist, wird beim ArL Lüneburg aktuell die Raumverträglichkeitsprüfung für die sogenannte Ostniedersachsen-
leitung inklusive eines Umspannwerks durchgeführt. Einer der potenziellen Standorte des Umspannwerks 
liegt im direkten Umfeld der vorliegenden Planung. In jedem Fall werden verschiedene elektrische Leitungen 
im Umfeld verlaufen. Dies gilt auch für den Fall, dass Rettmer nicht Standort des Umspannwerks sein wird. 
Dazu gehören nicht nur die 380 kV-Höchstspannungsleitungen, die in das Umspannwerk einbinden, sondern 
auch verschiedene 110 kV-Leitungen. Die Raumverträglichkeitsprüfung zu dem Vorhaben steht laut Ankün-
digung des ArL kurz vor dem Abschluss. In der Begründung zum vorliegenden B-Plan fehlt eine Auseinan-
dersetzung mit dieser Planung gänzlich. Hier besteht die Gefahr eines erheblichen Abwägungsfehlers, zu-
mal das ArL in seiner Stellungnahme zur wiederholten frühzeitigen Beteiligung deutlic h auf das Vorhaben 
und den möglichen Zielverstoß hingewiesen hat. Das Vorhaben und die damit verbundenen elektrischen Lei-
tungen sowie die erforderlichen Abstände zu Wohnbebauung (s. insbes. 4.2.2 07 ff LROP) sind daher in der 
Planung zu beachten. Für Abarbeitung dieses landesplanerischen Ziels bietet sich Abschnitt 3.1 an. Ich 
empfehle dringend, die landesplanerische Feststellung der Raumverträglichkeitsprüfung abzuwarten, um 
einen Zielverstoß gegen Ziffer 4.2.2 09 LROP 2022 zu vermeiden. Zudem sollte für eine angemessene Pla-
nung und ordnungsgemäße Abwägung sowohl die TenneT als Vorhabenträgerin der 380 kV-Leitung und des 
Umspannwerkes als auch die Avacon hinsichtlich der Anbindung des eigenen Netzes an das Umspannwerk 
aktiv einbezogen werden.  
 

Regional- und Bauleitplanung 
Jessica Gropp 
Auf dem Michaeliskloster 8 
21335 Lüneburg 
 
Gebäude 3, Zimmer 208 a 
Telefon 04131 261379 
Fax 04131 262379 
bauleitplanverfahren@landkreis-lueneburg.de 
Sprechzeiten Mo. - Fr.   08:30 - 12:00 Uhr  
 Termine nach Vereinbarung  
   
Aktenzeichen 62 - 24H00010  
Bei Antwort bitte unbedingt angeben. 

Lüneburg, 19.09.2024 
 
 

Landkreis Lüneburg · Postf ach 20 80 · 21310 Lüneburg 
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Ich weise darauf hin, dass das LROP 2022 eine Fortschreibung erfahren hat. Die Begründung sollte entspre-
chend angepasst werden. Die zeichnerische Darstellung in Abschnitt 3.1. ist nicht mehr aktuell und sollte um 
die Änderung von 2022 ergänzt werden. 
 
Die Aussage in A
Orstteils Rettmer handelt, ist nicht nachvollziehbar. Es handelt sich stattdessen um ein relativ isoliertes Sied-
lungsgebiet im bisherigen Außenbereich, das durch Grünland und die 110 kV-Leitung deutlich vom Ortsteil 
Rettmer abgetrennt ist. Die Planung wird siedlungsstrukturell erst durch die in der Begründung erwähnte 
Weiterentwicklung entsprechend des in Aufstellung befindlichen ISEKs nachvollziehbar.  
Ich empfehle zu prüfen und in die Abwägung einzustellen, ob die vorliegende Planung weiterhin städtebau-
lich angemessen ist und beibehalten werden kann, sollte angesichts der vorrangigen Planungen des Um-
spannwerks und der dazugehörigen elektrischen Leitungen das ISEK nicht dem aktuellen Stand entspre-
chend realisiert werden können.  
Angesichts der Neuinanspruchnahme von Freiflächen und der bioklimatischen Bedeutung sind im Sinne des 
Klimaschutzes, der Klimawandelanpassung und der Förderung kompakter Bebauungs- und Siedlungsstruk-
turen (1.1 01 RROP) zudem Alternativstandorte und Innenentwicklungspotenziale zu prüfen und abzuwägen. 
Die von Bebauung umgebenden Freiflächen im mittleren Bereich des Plangebietes sind in diesem Zusam-
menhang wenig nachvollziehbar. 
Gemäß 3.1.1 01 RROP ist der jährliche Verbrauch an Wohnsiedlungsflächen in allen Samt- und Einheitsge-
meinden gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2002 bis 2009 jeweils um 50% zu reduzieren. Für die Han-
sestadt Lüneburg resultiert ein Flächenkontingent von 2,11 ha Bruttowohnbaufläche pro Jahr. Bei der Aus-
weisung neuer Wohnbauflächen können freie Flächenkontingente der vergangenen Jahre sowie entspre-
chend des Planungshorizontes der Bauleitplanung auch zukünftiger Jahre genutzt werden. Die Einhaltung 
der Zielfestlegung ist in den Begründungen abzuarbeiten.  
Es sollte geprüft werden, ob angesichts des Wohnraumbedarfs Lüneburgs und der laut ISEK geplanten an-
grenzenden Siedlungsentwicklung die Siedlungsdichte weiter erhöht werden kann. Insbesondere die Fest-
setzung eines MDW lässt eine deutlich höhere GRZ als 0,3 zu. 
 
Ebenso ist die Lage des Plangebietes im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft aufgrund hohen, natürlichen  
standortgebundenen landwirtschaftlichen Ertragspotenzials nicht nur zu nennen, sondern in der Abwägung 
abzuarbeiten. Hier ist insbesondere auf den Verlust bzw. die in ihrer Nutzung eingeschränkte landwirtschaft-
liche Fläche mit laut Landschaftsrahmenplan als hoch eingestufter Bodenfruchtbarkeit einzugehen.  
 
 
Brandschutz (FD Bauen) 
Löschwasserbedarf: 
Der Löschwasserbedarf ist nach der Tabelle im Absatz 4 der Technischen Regel "Arbeitsblatt W 405" des 
Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) festzulegen.  
Aus brandschutztechnischer Sicht muss für die Grundversorgung des Gebietes eine Löschwassermenge 
von mindestens 96 m³/h über 2 Stunden vorhanden sein, die in einer Entfernung von höchstens 300 m zur 
Verfügung stehen muss. Die Abstände der Löschwasserentnahmestellen untereinander dürfen höchstens 
140 m betragen. 
 
Sollte die erforderliche Löschwassermenge nicht durch die zentrale Trinkwasserversorgung sichergestellt 
werden, ist frühzeitig eine umfassende Planung unter Einbeziehung der zentralen Trinkwasserversorgung, 
möglicher Löschwasserbrunnen, Löschwasserbehälter oder Löschwasserteiche erforderlich.  
 
Es ist mindestens ein Hydrant, der eine Löschwassermenge von 800 l/min liefern können muss, im nördli-
chen Bereich vor der geplanten Tagepflegeeinrichtung vorzusehen. 
 
Bei der weiteren Ausführungsplanung der Löschwasserversorgung is t die örtliche Feuerwehr (Stadtbrand-
meister) einzubinden. 
 
Bewegungsflächen auf privaten Grundstücken: 
Zur Sicherstellung von wirksamen Lösch- und Rettungsmaßnahmen durch die Feuerwehr ist der Erschlie-
ßungsweg entsprechend der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr herzustellen. Die Bewegungsflächen 
müssen mindestens 7x12 m groß sein und dürfen auch nicht vorübergehend eingeschränkt werden (z.B. 
durch parkende Fahrzeuge). 
  
Die Bewegungsflächen sind wie folgt herzustellen: 
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 Eine Bewegungsfläche für die nordöstlich gelegenen Appartementhäuser, an der landwirtschaftli-
chen Zuwegung gegenüber dem Hochwasserrückhaltebecken 

 Eine Bewegungsfläche vor der geplanten Tagespflegeeinrichtung 
 Eine Bewegungsfläche für die nordwestlich gelegenen Gebäude, mittig entlang der Zufahrt  
 Eine Bewegungsfläche zwischen dem Hofladen/-Café und der Hof-Kita 

 
 
Natur- und Landschaftsschutz (FD Umwelt) 
Im Umweltbericht Kap. 2.2.1 wird von einem Verlust von zwei Revieren der Feldlerche ausgegangen. Die 
artenschutzrechtliche Prüfung hat allerdings einen Revierverlust von nachgewiesenen drei Revieren und im 
worst-case-Szenario (da direkt angrenzend an die Planfläche,) von drei weiteren Revieren ergeben (Kap. 
6.2.2.1). Diese Reviere müssen innerhalb des USG auf einer 12 ha großen Fläche zur Sicherung der Fort-
pflanzungsstätte ausgeglichen werden. Falls ein Ausgleich innerhalb des USG nicht möglich ist, müssen auf 
einer eingriffsnahen Fläche sechs vollständige Feldlerchenreviere in der Größe von min. 12 ha als Ersatzmaß-
nahme gestaltet werden. Um die Fläche aufzuwerten muss der Saatreihenabstand verdoppelt oder die Saat-
gutmenge reduziert, auf chemische Pflanzenschutzmittel verzichtet, sowie auf mechanische Maßnahmen 
(ökologischer Anbau) bis Anfang Juni verzichtet werden. Zusätzlich dürfen keine für Feldlerchen unattraktiven 
Feldfrüchte, wie Mais und Raps angebaut werden. Es sollte bevorzugt Sommergetreide und Körnerlegumino-
sen auf der Fläche gewählt werden. 
Die Kompensation ist in Hinsicht auf die Flächengröße entsprechend anzupassen.  
 
Alle anzupflanzenden oder mit einem Erhaltungsgebot versehenen Vegetationselemente sind auf 
Dauer zu erhalten. Abgänge sind in gleicher Art und Qualität zu ersetzen.  
 
 
Wald (FD Umwelt) 
Wald im Sinne des NWaldLG ist nicht von den Planungen betroffen. Es bestehen aus waldrechtlicher Sicht 
keine Bedenken.  
 
 
ÖPNV (FD Mobilität) 
Im Abschnitt 1.1 der Begründung werden auf S. 1 Aussagen zur Erschließung des Baugebietes mit dem 
ÖPNV getroffen. Die Haltestelle Lüneburg, Rettmer (Mitte) befindet sich, je nach Ausgangspunkt, in bis zu 
700 m Entfernung vom Plangebiet. Dies entspricht nicht dem Lüneburg-Standard, nach dem die nächste 
Bushaltestelle sich in max. 300 m Entfernung befinden soll. Mit der regionalen Hauptlinie 5700 besteht dort 
eine Anbindung. Die genannten schulbezogenen Linien bieten jedoch nur einzelne schulbezogenen Fahrten 
an. Die Anbindung des Plangebietes mit dem ÖPNV ist daher in jedem Fall verbesserungswürdig.  
Das geplante Wohngebiet gehört zum Schulbezirk der Grundschule Häcklingen. Aufgrund der Entfernung 
des Plangebietes zur Grundschule von etwa 2 km könnte ein Anspruch auf Schülerbeförderung nach der 
Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Lüneburg bestehen. Auch vor diesem Hintergrund emp-
fehle ich, an der Heiligenthaler Straße eine Bushaltestelle für das Plangebiet neu einzurichten. Da im Plan-
gebiet u. a. eine KiTa geplant ist, würde diese Bushaltestelle auch für eine gute Erreichbarkeit der KiTa mit 
dem ÖPNV sorgen und es für Erziehungsberechtigte attraktiver machen, ihre Kinder nicht mit dem Auto zur 
KiTa zu bringen. 
Redaktione schulbezogenen Busen  a. schulbezogenen Bussen
korrigieren. 
 
 
Gesundheit (FD Gesundheit) 
Aus Sicht des Fachdienstes Gesundheit gebe ich folgende Empfehlungen, um Schutz der Bevölkerung vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen sicherzustellen: 
 
Trinkwasser 
Bei der Planung und dem Bau und den Betrieb von Anlagen zuständigen Wasserversorgung sind mindes-
tens die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Insbesondere ist hier mindestens die DIN 

Zentrale Trinkwasserversorgung - Leitsätze für Anforderungen an Trinkwasser, Planung, Bau, Betrieb 
und Instandhaltung der Versorgungsanlagen
stallationen mindestens die Anforderung der VDI 6023, der DIN EN 1717, der DIN EN 806, der DIN 1988 
und der DVGW-Arbeitsblätter W551 einzuhalten 
§ 5 und § 13 Abs. 1 Trinkwasserverordnung (TrinkwV) 



  AZ: 62 - 24H00010 

   
  Seite 4 

 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Hinblick auf die Bodenerwärmung, auf eine ausreichende Verlegetiefe 
der Wasserversorgungsleitungen geachtet werden sollte, um eine Erwärmung des Trinkwassers im Vertei-
lungsnetz zu vermeiden. In diesem Zusammenhang wird ebenfalls auf den Abstand zu anderen Medien (z.B. 
Stromkabel) hingewiesen, Zu kurze Abstände können ebenfalls zu einer Erwärmung des Trinkwassers füh-
ren. 
 
Bei der Auswahl der Materialien und Werkstoffe zur Errichtung der Wasserversorgungsanlage ist die Be-
schaffenheit des Trinkwassers zu beachten.  
§ 13 Abs. 2 in Verbindung mit § 14 f. TrinkwV 
 
Die Errichtung einer Wasserversorgungsanlage, die erstmalige Inbetriebnahme, einer Anlage zur ständigen 
Wasserverteilung, bauliche oder betriebstechnische Veränderungen an Trinkwasser führenden Teilen, die 
auf die Beschaffenheit des Trinkwassers wesentliche Auswirkungen haben kann, ist dem Gesundheitsamt 
spätestens vier Wochen im Voraus, die Stilllegung einer Anlage zur ständigen Wasserverteilung oder Teilen 
von ihr innerhalb von drei Tagen, anzuzeigen.  
§ 11 Absatz 1 TrinkwV  
 
Hitzeschutz 
Im Falle von späteren Umsetzungen von Wohnbebauung sollten im Hinblick auf den Hitzeschutz folgende 
Dinge beachtet werden, um einem Eindringen von Wärme in potentielle Gebäude entgegenzuwirken:  

 Gebäudehülle: Wärmeschutz mittels geeigneter Materialauswahl für die Dämmung. 

 Helle Dachfarben wählen. Sie reflektieren Sonnenstrahlen. 

 Sonnenschutzsysteme: Wärmeeintrag durch Sonneneinstrahlung minimieren, zum Beispiel über die 
Installation von Jalousien, Rollos und Lamellenstores  idealerweise mit Steuerung nach dem Son-

nenverlauf. 

 Dachoberlichter: Lichtstreuende Materialien oder Verglasungen mit integrierten Lamellenrastern ver-

wenden. 

 Automation: Einbau von elektrischer Fenstersteuerung oder Steuerung der Lüftungsanlage.  

 Bei großen Glasflächen ggf. weitere geeignete Maßnahmen ergreifen (z.B. Einsatz von Spezialglas). 

 Begrünte Dächer und Fassaden sowie fassadennahe Bepflanzung verringern die Aufheizung der 
Gebäudehülle. 

 Die Entsiegelung gebäudenaher Außenflächen (z.B. in Innenhöfen) reduziert die Wärmestrahlung 
auf das Gebäude. 

 
Weiterhin bestehen Möglichkeiten Wärme aus dem Gebäude zu transportieren:  

 Stationäre Klimaanlagen installieren. 

 Mobile Klimageräte können flexibel in verschiedenen Räumen eingesetzt werden.  

 Kühldecken oder Kühlwände einbauen. 

 Nachtlüftung, Nachtauskühlung zum Beispiel durch gezielte Steuerung von Lüftungsanlagen oder 

mechanisch betriebenen Fensteröffnungen (Stichwort: Gebäudeautomation).  
 
Gesundheitliche Bewertung: 
Hitze kann bestehende Beschwerden wie Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, der Atemwege oder 
der Nieren verschlimmern und bei zahlreichen Medikamenten teils schwerwiegende Nebenwirkungen auslö-
sen. Während Hitzeperioden wird regelmäßig ein deutlicher Anstieg der Sterbefälle beobachtet. (Journal of 
Health Monitoring · 2023 8(S4) DOI 10.25646/11645 Robert Koch-Institut, Berlin) 
 
 
 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Fachdienst . 
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Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
 
 
 
Silke Panebianco 
 
 







   
 

 



  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2. 31. z.K. 











Hansestadt Lüneburg 
6/63 Bauaufsicht/Denkmalpflege 

           14.03.2024 

 

über BL63 
über FBL6 
 
Bodendenkmalrechtliche Stellungnahme 
 
Aktenzeichen: - 
Bebauungsplan Nr.  
 
Das geplante Vorhaben befindet sich in der Nähe einer archäologischen Fundstelle (FStNr. 
Rettmer 33). Hierbei handelt es sich um einen archäologischen Einzelfund aus der 
Jungsteinzeit. Hinzu kommt eine mehrphasige Siedlungsstelle aus der Jungsteinzeit und der 
Bronzezeit (FStNr. Oedeme 4), die sich in nördlicher Richtung in einiger Entfernung befindet. 
Es ist damit zu rechnen, dass die geplante Baufläche, die sich inmitten der genannten 
Siedlungsanzeiger befindet, Teil einer größeren Siedlungskammer ist, deren genaue 
Ausprägung derzeit archäologisch unbekannt ist. Es ist im Bereich des geplanten Vorhabens 
mit weiteren archäologischen Befunden und Funden zu rechnen. Aus denkmalfachlicher Sicht 
ist es daher erforderlich, den Erdarbeiten Ausgrabungen voranzustellen, durch die die 
archäologischen Überreste dokumentiert, ausgegraben und geborgen werden (§ 13 NDSchG).  
 
Nebenbestimmungen: 
 
1. Die archäologischen Arbeiten müssen vor Beginn der eigentlichen Baumaßnahmen durch 

einen Sachverständigen durchgeführt werden. Hierfür ist eine archäologische 
Grabungsfirma heranzuziehen, die über nachgewiesenen Fachverstand für die 
Durchführung der archäologischen Maßnahmen verfügt. Eine Auflistung von 
Grabungsfirmen findet sich unter folgender Adresse: https://www.uni-
bamberg.de/?id=8806 

2. Das Vorgehen ist frühzeitig mit der Stadtarchäologie der Hansestadt Lüneburg 
abzustimmen und die archäologischen Untersuchungen sind mindestens 2 Wochen vor 
Beginn schriftlich der Stadtarchäologie Lüneburg anzuzeigen. Um Verzögerungen im 
zeitlichen Ablauf zu vermeiden, sind mit ausreichend zeitlichem Abstand vor Beginn der 
Baumaßnahmen archäologische Prospektionen durchzuführen um Umfang und Güte der 
eventuell betroffenen Bodendenkmäler zu bestimmen. 

3. Die erforderliche Genehmigung für die Durchführung der archäologischen Maßnahme 
gemäß § 13 Abs. 1 NDSchG ist vom Veranlasser (Bauherr) gesondert bei der 
Stadtarchäologie der Hansestadt Lüneburg zu beantragen. 

4. Der Sachverständige hat das methodische Vorgehen mit der Stadtarchäologie der 
Hansestadt Lüneburg abzustimmen. Es richtet sich nach den Vorgaben und den 
Dokumentationsrichtlinien der Denkmalfachbehörde. 

5. Die Kosten der fachgerechten Untersuchung, Bergung und Dokumentation sind vom 
Veranlasser der Zerstörung zu tragen (§ 6 Abs. 3 NDSchG). 

6. Bei den Arbeiten ist ein bei der Stadtarchäologie der Hansestadt Lüneburg vorliegendes 
Leistungsverzeichnis anzuwenden. 

 
Für Rückfragen steht  zur Verfügung. 
 
 
 
 
 



Hinweise: 
 
1. Die Anzeigepflicht von Kulturdenkmalen (§ 14 NDSchG) ist von dieser Stellungnahme 

unberührt. Sachen oder Spuren, bei denen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass sie 
Kulturdenkmale sind (Bodenfunde), sind unverzüglich der Gemeinde (hier der 
Stadtarchäologie der Hansestadt Lüneburg) oder einem Beauftragten für die 
archäologische Denkmalpflege (gem. § 22 NDSchG) anzuzeigen. Sie sind bis zum Ablauf 
von vier Werktagen unverändert zu lassen und vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen. 
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Betreff: Stellungnahme Auslegung B-Plan Rettmer Nord vom 23.08.24

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Achtung! Es handelt sich hier um eine externe E-Mail.

Diese E-Mail erreicht Sie von einem Absender außerhalb des E-Mailverbundes der Hansestadt

Lüneburg.

Klicken Sie erst auf Links und Anhänge, nachdem Sie die Vertrauenswürdigkeit der Absenderadresse

geprüft haben.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

B- Plan Rettmer Nord

                                                Lüneburg, 23.09.24

Sehr geehrte Frau Bauer,

im Rahmen der Auslegung vom 23.08.24 bis 23.09.24 konnten wir bestimmte Unterlagen noch einmal einsehen. Zu
einigen Ausführungen möchten wir kurz Stellung nehmen:

1.    Es gibt keine versiegelten und teilversiegelten Flächen im Waldgarten (Schreiben von Melani Grubert, Regional und
Bauleitplanung, Landkreis Lüneburg).
2.    Die Eigentümerin der landwirtschaftlichen Flächen des Geltungsbereichs des B-Plans Rettmer Nord ist derzeit nicht
bereit, ihre Flächen zu öffentlichen Flächen umwidmen zu lassen. Hierzu bedarf es Gespräche, die mit der konkreten
Bebauungsplanung abzustimmen sind.
3.    Die Einwendungen benachbarter Landwirte bezüglich Schwengelrecht und landwirtschaftlicher Nutzung und
gärtnerischen Nutzung, Beregnungsanlagen und Wirtschaftsplanweg sind, soweit sie die privaten Flächen der
Eigentümerin Frau Brandenburg betreffen, zurückzuweisen und wenn, dann privatwirtschaftlich zu regeln. Für die
bestehende Beregnungsanlage gibt es keine Grunddienstbarkeiten auf den Flächen von . Im Rahmen
des B-Plan Verfahrens dürfen diese privatrechtlichen Themen nicht zu öffentlichen Themen werden.
4.    Die Ausgleichsflächen sind im weiteren Verlauf der B-Planung mit der Eigentümerin abzustimmen. Es gibt für die
Grünflächen, die landwirtschaftlichen Flächen und die Gartenflächen eine dezidierte Planung zur landwirtschaftlichen
Nutzung, die derzeit noch mit Fachplanern  überarbeitet wird. Diese werden
wir im weiteren Verlauf gerne mit Ihnen besprechen, damit die Fachplaner diese berücksichtigen können. Positiv
betroffen wird der Bereich Regenrückhaltebecken und Ausgleichsmaßnahmen, da auf den Flächen ein Keyline Design
durchgeführt wird und eine Pflanzplanung, die zu einer erheblichen Aufwertung der Ackerflächen führt.
Diese Hinweise sind mit der Eigentümerin  abgestimmt, bzw. kommen von ihr.

Freundliche Grüße
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Betreff: Stellungnahme zum Bebauungsplan 182 "Rettmer Nord"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------

 Achtung!  Es handelt sich hier um eine externe E-Mail.
Diese E-Mail erreicht Sie von einem Absender außerhalb des E-Mailverbundes der Hansestadt Lüneburg.
Klicken Sie erst auf Links und Anhänge, nachdem Sie die Vertrauenswürdigkeit der Absenderadresse
geprüft haben.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
Sehr geehrte Damen und Herren,

zum geplanten Bebauungsplan nehme ich wie folgt Stellung:

1.In der Begründung heißt es im Abschnitt 4 (Fachgutachten/Klimagutachten), dass eine gute
Durchströmbarkeit der angrenzenden Bebauung anzustreben ist und zur Optimierung der
Ökosystemdienstleistung eine Vernetzung mit benachbarten Grün- / Freiflächen erreicht werden sollte
(Grünverbindungen). Dem wird der Entwurf nur bedingt gerecht. Ich schlage vor, den Planbereich, der das
Flurstück 11/78 und einen Teil des Flurstücks 11/77 umfaßt, vollständig als nicht zu bebauende und (mit
Ausnahme der für den Oberflächenwasserabluß/Regenrückhaltebecken) als nicht zu bewirtschaftende
Fläche („Ausgleichsfläche“) wie das Flurstück 11/8 auszuweisen. Dadurch kann die Luftströmung zwischen
dem „Hof Jacobs“ und dem (ehem.) „Hof Brandenburg“ in Richtung Stadt sichergestellt werden.

2.Dem dörflichen Charakter Rettmers entsprechend ist es ortsunüblich, Acker- und Grünland einzufrieden,
dazu noch - wie derzeit unter dem Regime des „Hofes an den Teichen“ - mit wildfeindlichem Drahtzaun. Für
die im Plangebiet ausgewiesenen Flächen für die Landwirtschaft und als Grünland oder anderweitig nicht
zu bewirtschaftenden Flächen (s. o. Ziff. 1 „Ausgleichsfläche“) ist daher eine textliche Festsetzung mit dem
Inhalt aufzunehmen, dass eine Einfriedung vollständig unzulässig ist. Die nach Ziff. 8 der Übersicht über die
Plankennzeichen im Plan bestimmten Umgrenzungen mit Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen erscheinen notwendig aber auch ausreichend und werden dem dörflichen Charakter
Rettmers gerecht. Durch den Verzicht auf Einfriedungen kann zudem einer Ghettoisierung des Plangebietes
entgegengewirkt werden.

3.Weiterhin steht die räumliche Festlegung des Bereiches „MD“ in einem offensichtlichen Widerspruch zu
den Ausführungen in Abschnitt 6.4.2 der Begründung und der Abbildung 7 der Begründung („Vision“). Es ist
nicht plausibel, die Gemeindestraße für Jedermann weiterhin nutzbar zu halten, wenn sie doch gleichzeitig
mitten durch eine „Hof-Kita“, einen „Hof-Laden“ und ein „Hof-Café“ führt. Die Ausdehnung des Bereiches
„MD“ sollte im südöstlichen Bereich somit durch die nordwestliche Grenze der Gemeindestraße (Flurstück
47/2) begrenzt werden. Oder soll das einzuräumende Geh-, Fahr- und Leitungsrecht nicht für die
Allgemeinheit gelten, weil die „Hof“-Unternehmungen im „MD“-Bereich Vorrang genießen sollen?

Mit freundlichen Grüßen










